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MITTEILUNGEN DER SÄV

Die Zahlung der Versorgungsleistungen 
erfolgt ausschließlich bargeldlos durch 
Überweisung auf das Konto des Ruhe-
geldempfängers und wird immer zum 
Monatsanfang für den laufenden Mo -
nat angewiesen . Der tatsächliche Zah-
lungseingang auf dem Konto des Leis-

tungsempfängers variiert auf Grund 
unterschiedlicher Verrechnungswege 
der einzelnen Kreditinstitute .
Der Nachweis über die im Jahr 2023 
gezahlten Versorgungsleistungen wird 
Ihnen spätestens bis zum 31 . März 
2024 zugesandt . ■

Zahlung von Versorgungs-
leistungen 2024

Rentenzahltermine 2024

I . Quartal 02 .01 .2024 01 .02 .2024 01 .03 .2024
II . Quartal 02 .04 .2024 02 .05 .2024 03 .06 .2024
III . Quartal 01 .07 .2024 01 .08 .2024 02 .09 .2024
IV . Quartal 01 .10 .2024 01 .11 .2024 02 .12 .2024




